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8 Handbuch für die Einrichtung und Verwaltung der Bibliotheken.

und zweitens die Mitglieder der Schulgemeinde, welche bereits
der Schule entwachsen sind, insoweit dadurch die Ansprüche der
Schuljugend nicht beeinträchtigt werden. (XL M. E. 15. Dec. 1871,
Z. 2802.) Bei der Benützung der Bibliothek durch die Schüler,
welche stets unentgeltlich ist, wird streng nach pädagogischen
Grundsätzen vorgegangen und ist die Fassungskraft der Schüler,
in deren Hände die Bücher gelangen sollen, eingehend zu be¬
rücksichtigen. (XL M. E. 15. Juli 1875, Z. 315.) Es hat sich
daher das Lehrpersonale mit dem Inhalte der in der Bibliothek
befindlichen Bücher bekanntzumachen, um den einzelnen Schülern
die Lectüre solcher Bücher empfehlen zu können, welche für siemit Rücksicht auf ihre Individualität von besonderem Nutzen
sind, und es dürfen an mehrclassigen Schulen die Bücher an die
Schüler nur mit Zustimmung ihrer Classenlehrer verabfolgt
werden. Uber die Vorsichten, unter welchen die Hinausgabe der
Bücher an die erwachsenen Mitglieder der Schulgemeinde erfolgen
kann und ob von solchen für die Bücher-Entlehnung ein Entgelt
und welches zu entrichten sei, entscheidet die Ortsschulbehörde.Die hiefür einlaufenden Geldbeträge werden für die Bibliothek
verwendet und vom Bibliotheksleiter verrechnet. Uber die ent¬
lehnten Bücher führt der Leiter des Ausleihgeschäftes ein Ausleih¬
journal, in welchem alle entlehnten Werke in chronologischer
Ordnung mit Angabe des Titels und der Bibliotheksnummer des
Buches, des Entlehners, des Tages der Entlehnung und der zur
Rückstellung vorgezeichneten Zeit, sowie die erfolgte seinerzeitige
Rückstellung und, falls für die Entlehnung ein Entgelt bestimmt
ist, die Entrichtung dieses zu verzeichnen sind. (U. M. E. 15. Dec.
1871, Z. 2802.)

Oheraufsicht. Die Oberaufsicht über die Volksschulbiblio¬
theken obliegt im Sinne der Schulaufsichtsgesetze 1) in den ein¬
zelnen Ländern (mit Ausnahme von Triest und Tirol, wo bisher
noch keine Landesschulgesetze zustande gekommen sind) den
Bezirksschulräthen und es unterstehen diese Bibliotheken in

*

t) Diese Landesgesetze sind im Verordnungsblatte für den Dienstbereich
des k. k. Ministeriums für Cultus und Unterricht enthalten und datiert: FürNieder-Österreich vom 12. October 1870, für Ober-Österreich vom 21. Februar1870, für Salzburg vom 31. December 1874, für Steiermark vom 8. Februar
1869, für Kärnten vom 8. Februar 1869 und vom 11. Februar 1873, für Krainvom 25. Februar 1870, für Görz und Gradisca vom 8. Februar 1869, für Istrienvom 8. Februar 1869, für Vorarlberg vom 8. Februar 1869, für Böhmen vom
24. Febr. 1873, für Mähren vom 12. Jänner 1870, für Schlesien vom 28. Febr.1870, für Galizien vom 25. Juni 1873, für die Bukowina vom 8. Februar 1869und für Dalmatien vom 8. Februar 1869.
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